
831 der B~ilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates (V .G.P .). 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom 
womit das Gesetz vom 6. AugtliSt 1909, 
R. G. BI. Nr. 177, betreffend die Abwehr und 
Tilgung von Tierseuchen abgeändert und er-

gänzt wird (Tierseuchengesetznovelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Gesetz vom 6. August 1909, R. G. BI. 
Nr. 177, betreffend die Abwehr und Tilgung 
von Tierseuchen, in der Fassung des Bundes
gesetzes vom 26. Oktober 1934, B. G. BI. 11 
Nr. 348, womit die §:§ 8, 11 und 20 des Gesetzes 
vom 6. August 1909, R. G.B!. Nr. 177, ab
geändert und ergänzt werden, und des Bundes
gesetzes, B. G. BI. Nr. 441/1935, womit der 
§ 13 des Gesetzes v:om 6. August 1909, R. G. BI. 
Nr. 177, ergänzt wird, wird abgeändert und 
ergänzt wie folgt: 

1. Der dritte Absatz des § 1 hat zu entfallen. 

.2. Nach§ 3 wird folgende Bestimmung ein
geschaltet: 

,,§ 3 a. V e t e r i n ä r m e d i z i n i s ehe 
B und. e san s tal t e n. 

Zur Bearbeitung und Lösung der mit diesem 
Bundesgesetze im Zusammenhange stehenden 
veterinärwissenschaftlichen und fachtechnischen 
Aufgaben und Fragen bedient sich das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft eigener 
veterinärmedizinischer Bundesanstalten. 

Solch~ Anstalten können vom Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft mit Zustim
mung des Bundesministeriums für Finanzen nach 
Bedarf errichtet oder aufgelassen werden. Ein
richtung und Betrieb dieser Anstalten werden vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 

. durch Verordnung geregelt." 

3. Der § 4 hat zu lauten: 

,,§ 4. All g e m ein e Be s tim m u n gen. 

Die Einfuhr und Durchfuhr von Haustieren 
sowie von tierischen Rohstoffen und Produkten 
ist an eine besondere, fallweise einzuholende Be-

willigung des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft gebunden. 

Dem Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft bleibt es vorbehalten, nähere Bestim
mungen hinsichtlich der Zu lässigkeit der Einfuhr 
und der Durchfuhr, der tierärztlichen Grenz
kontrolle und der veterinärbehördlichen Behand
lung der Sendungen im Inlandsbestimmungsorte 
im Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
soziale Verwaltung, für Handel und Wieder
aufbau, für Verkehr und für Finanzen durch 
Verordnung zu treffen. 

Das Bundesministerium für Land- unQ Forst
wirtschaft kann auch für die Einfuhr und die 
Durchfuhr von Tieren, die nicht zu den Haus
tieren zählen, sowie für Rohstoffe und Produkte 
solcher Tiere im Einvernehmen mit den im zweiten 
Absatz genannten Bundesministerien durch Ver
ordnung besondere Bestimmungen treffen, soweit 
dies zur Hintanhaltung der Einschleppung von 
Tierseuchen geboten erscheint. 

Sendungen, die den Einfuhr- oder Durchfuhr-' 
vorschriften nicht entsprechen, und Tiere, die 
mit einer Seuche behaftet, einer solchen oder der 
Ansteckung verdächtig erkannt werden, sind zur 
Einfuhr oder Durchfuhr nicht zuzulassen. 

Für die tierärztliche Grenzkontrolle d'er zur 
Einfuhr oder Durchfuhr kommenden Tiere, 
tierischen Rohstoffe und Produkte können dem 
Absender oder Empfänger vom Bundesministe
rium für Land- und Forstwirtschaft im Einverneh
men mit dem Bundesministerium für Finanzen 
durch Verordmmg festzusetzende Gebühren bis 
zum Höchstbetrage von 30 S für ein Tier und 
von 10 S für je' 100 kg tierischer Rohstoffe und 
Produkte vorgeschrieben werden." 

4. In der überschrift des § 8, im § 8 und im 
§ 9 treten jeweils an die Stelle des Wortes "Vieh
passes" das Wort "Tierpasses", "Viehpasse" das 
Wort "Tierpasse", "Viehpässe" das. Wort "Tier:.. 
pässe'<, "Viehpässen" das Wort "Tierpässen". , 

5. Der letzte Absatz des. § 9 hat zu lauten: 
"Die Marktordnung für' Viehmärkte ist vom 

Landeshauptmanne, für Viehmärkte von hervor-
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ragender Bedeutung vom Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft gemeinsam mit dem 
Bundesministerium für Handel und Wieder
aufbau im Einvernehmen mit dem Bundesministe
rium für soziale Verwaltung nach Anhörung der 
betreffenden Gemeinden und der örtlich zustän
digen landwirtschaftlichen Hauptkörperschaft zu 
erlassen. " 

6. Der dritte und vierte Absatz des § 12 
haben zu lauten: 

'"Der Vertrieb von Arzneimitteln oder Arznei
zubereitungen, welche die Gesundheit der Tiere 
nachteilig zu beeinflussen geeignet oder die nach 
ihrer Zusammensetzung wertlos sind, weiters der 
Vertrieb soicher Mittel, die aus Gründen der 
Tierseuchenbekämpfung bedenklich' erscheinen, 
kann vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit den Bundesministe
rien für Land- und Forstwirtschaft und für 
Handel und Wiederaufbau verboten werden. 

Unter den gleichen Voraussetzungen kann vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau der Vertrie1:l von 
Kräftigungs- und Stärkungsmitteln jeder Art und 
von diätetischen Mitteln, die aus organischen 
oder anorganischen Stoffen 'hergestellt sind, ver
boten werden." 

7. Der § 13 hat zu lauten: 

,,§ 13. Sc h I ach t t i e r- und F lei s c h
u n t e r s u c h u n g. 

Alle Schlachttiere, und zwar alle EiI1hufer 
{Pferde, Esel, Maultiere, Maulesel), Wiederkäuer 
(Rinder, Büffel, Schafe, Ziegen) und Schweine, 
deren Fleisch zum Genusse für Menschen ver
wendet werden soll, unterliegen der amtlichen 
Schlachttier-und Fleischuntersuchung. 

Das Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft kann im Einvernehmen mit dem Bun
desministerium für soziale Ve~waltung durch Ver
ordnung die Untersuchungspflicht auch auf andere 
Tiere, deren Fleisch zum Genuß für Menschen 
verwendet werden soll, ausdehnen. 

In Ürten, in denen ein Tierarzt wohnt, oder in 
deren Nähe, ist die Schlachttier- und Fleisch
untersuchung von diesem durchzuführen. 

In Gemeindeschlachthäusern sowie in größeren 
Schlachthäusern überhaupt und bei allen Not
schlachtungen der im ersten Absatz angeführten 
Tiere muß die Schlachttier- und Fleischunter-

Der Landeshauptmann hat über die Verwen
dung der eingehenden Gebühren besondere Vor-
schriften zu erlassen." , .. 

8. Im § 16 haben die Punkte' 6, 9 und 11 zu 
lauten: 

,,6. Beschälseuche und Bläschenausschlag der 
Pferde;" 

,,9. Schweinepest, Schweineseuche und an-
steckende Schweinelähmung;" 

,,11. Geflügelcholera und Geflügelpest;". 

9. Im § 17 treten folgende Änderungen em: 

a) Der zweite Absatz hat zu lauten: 
"Bezüglich der Tiere, welche sich in der Be

handlung eines Tierarztes befinden, entfällt die 
Verpflichtung 'der im vorangehenden Absatze ge
nannten Personen zur Erstattung der Anzeige, 
vorausgesetzt, daß bei den betreffenden Tieren 
nicht bereits vor Zuziehung eines Tierarztes zur 
Behandlung oder- zur Schladmier- und Fleisch
untersuchung Erscheinungen aufgetreten: sind, die 
nach dem vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft herausgegebenen Belehrungen den 
Verdacht einer anzeigepflichtigen Tierseuche er
regen." 

'b) Im vorletzten Absatze treten an Stelle der 
Worte ,,10 bis 50 K" die Worte ,,20 bis 100 S". 

c) Der letzte Absatz entfällt. 

10. Nach dem § 25 wird folgende Bestimmung 
eingeschaltet: 

,,§ 25 a. B'e s 0 nd e reS c hut z m a ß
nahm en. 

Das Bundesministerium für Land- und Forst- . 
wirtschaft kann zur Vermeidung einer Ver
schleppung von Tierseuchen die Schutzimpfung 
der für eine, bestimmte Seuche empfänglichen 
Tiere, die in der Nähe von Tierseuchenversuchs
anstalten und Anstalten zur Herstellung ,von 
Tierimpfstoffen gehalten werden, auf Bundes
kosten anordnen." 

11. Im § 31 wird zwischen dem dritten und 
vierten Absatz als neuer Absatz eingefügt: 

"Bei Gefahr der Einschleppung der Maul- und 
Klauenseuche aus dem Auslande oder beim Aus
bruch dieser Seuche im Inlande kann die Schutz
impfung der Klauentierbestände im gefährdeten 
Gebiete vom Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft angeordne't werden." 

suchung von einem Tierarzte durchgeführt werden. 12. Im § 38 haben in der überschrift und im 
Für. die Durchführung der Schlachttier- und Wortlaute die Worte ;,und Rinder" zu entfallen. 

Fleischuntersuchung sind von den Parteien zur 
Deckung der aus der Amtshandlung erwachsenden 13. Der§ 41 wird durch folgende Bestimmung 
Kosten Gebühren bis zum Höchstbetrage von 10 S ergänzt: 
für ein Schlachttier zu entrichten, deren Höhe vom ,,8. Das ,Fleisch von mit virus fixe zur Ge
Landeshauptmann für die einzelnen Tiergattungen I winnung von Wutschutzimpfstoff geimpften 
festzusetzen ist. Tieren kann unter den durch Verordnung vom 
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Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung festzulegenden Bedingun
gen zum Genuß für Menschen verwendet werden." 

14. Im § 42 treten folgende Knderungen ein: 
a) Im ersten Absatz ist nach lit. f der Punkt 

durch einen Strichpunkt zu ersetzen; als lit. g 
wird angefügt: 

"g) die Anordnung des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft, daß alle Hunde 
eines bestimmten Gebietes der Schutz
impfung gegen die Wutkrankheit zu unter
ziehen sind." 

b)- Als letzter Absatz wird angefügt: 
"Für die Tötung eines wutkranken oder wut

verdächtigen Fuchses "oder Dachses kann der 
Landeshauptmann eine Prämie bis zum Höchst
betrage von 3'0 S gewähren." 

15. Die überschrift des § 43 hat zu lauten: 

"S c h w ein e pes tun d S c h w ein e
se u c h e." 

16. Nach § 43 wird folgende Bestimmung ein
geschaltet: 

,,§ 43 a. A n,s t eck end e Sc h w ein e
lähm un g. 

Besteht in einem Schweinebestande der Ver
dacht der ansteckenden Schweinelähmung, so ist 
dieser Bestand auf Anordnung der Bezirksver
waltungsbehörde sogleich seuchensicher abzuson
dern und amtstierärztlich zu beobachten. 

Zur Klärung des Seuchenverdachtes hat die 
Bezirksverwaltungsbehörde die Tötung eines, 
wenn nötig mehrerer Schweine anzuordnen. 

Ist die ansteckende Schweinelähmung in einem 
Schweinebestande amtlich festgestellt, so sind alle 
Schweine dieses Bestandes auf Anordnung der 
Bezirksverwaltungsbehörde ohne Verzug zu töten. 

Das Fleisch der getöteten Tiere ist vor dem 
Verbrauche einem durch Verordnung festzusetzen
den Entseuchungsverfahren zu unterziehen. 

Die Schlachtung von Schweinen eines Bestandes, 
dessen seuchensichere Absonderung (erster Absatz) 
angeordnet wurde, ist nur mit Zustimmung der 
Bezirksverwaltungsbehörde zulässig. 

Verendete Schweine, bei denen Schweine
lähmung festgestellt wurde, sind ohne vorherige 
Enthäutung zur Gänze unschädlich zu beseitigen. 
Das gleiche gilt für auf behördliche Anordnung 
getötete oder geschlachtete Schweine, wenn sle 
genußuntauglich befunden wurden." 

17. Der § 45 hat zu lauten: 

" § 45. G ef lüg el c hol e r a. 

Bei vereinzeltem Auftreten der Geflügelcholera 
in, einer von dieser Seuche sonst freien Gegend 
kann von der Bezirksverwaltungsbehörde die 
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Tötung der seuchenkranken und verdächtigen 
Tiere darm angeordnet werden, wenn anzuneh
men ist, daß hiedurch die Seuche aller Voraussicht 
nach schleunigst getilgt werden wird." 

18. Nach dem § 45 wird folgende Bestimmung 
eingeschaltet: 

,,§ 45 a. G e f lüg el pes t. 

Nach behördlicher Feststellung der Geflügel
pest hat die Bezirksverwaltungsbehörde die 
Tötung des seuchenkranken und verdächtigen 
Geflügels (Hühner, Truthühner, Gänse, Enten 
u. dg1.) des verseuchten Bestandes und die Schutz
impfung aller ,gefährdeten Geflügclbestände des 
betreffenden Ortsteiles oder Ortes anzuordnen. 
Wenn anzunehmen ist, daß durch derartige 
Schutzimpfungen der Weiterverbreitung der 
Seuche wirksam vorgebeugt wird, kann der Lan
deshauptmann bei dem Auftreten der Geflügel
pest anordnen, daß die Schutzimpfung auch in 
größeren Gebieten (Gemeinden, Verwaltungs
bezirken) allgemein durchgeführt wird." 

19. Im § 48 hat im ersten Satz nach dem Wort 
"Einhufer" das Wort "und" zu entfallen; dafür 
ist ein Beistrich zu setzen. Nach dem Worte 
"Schweine" sind die Worte "und Hausgeflügel
arten" einzufügen. 

20. Im § 52 treten folgende Knderungen em: 
a) Der vierte Absatz hat zu lauten: 
"Für auf behördliche Anordnung getötete, mit 

Schweinepest oder Schweineseuche behaftet befun
dene Schweine wird die Entschädigung mit 
50 v. H. des, nach den vorstehenden Anordnungen 
zu ermittelnden Betrages geleistet." 

b) Als fünfter Absatz wird angefügt: 
"Für auf behördliche Anordnung wegen an

steckender Schweinelähmung getötete '. Schweine 
beträgt die Entschädigung für seuchenkranke und 
-verdächtige Schweine 80 v. H., für ansteckungs
verdächtige, nicht fiebernde, gesund erscheinende 
Schwe"ine 100 v. H. des nach den vorstehenden 
Anordnungen ermittelten Betrages. Für Zucb.t
schweine ist, ein Zuschlag von 50 v. H., für Saug
ferkel (bis acht Wochen) und trächtige Schweine 
ein Zuschlag von 100 v. H. zu den gemäß lit. b 
ermittelten Beträgen zu gewähren." 

21. Nach dem § 52 wird folgende Bestimmung 
eingeschaltet: 

,,§ 52 a. Für G ef lüg e 1. 

Als Entschädigung für auf behördliche Anord
nung wegen Geflügelpest oder wegen Geflügel
cholera getötetes oder für infolge einer beim 
Herrschen der Geflügelpest behördlich angeord
neten Impfung verendetes Geflügel wird der 
gemeine Wert ohne Rücksicht auf die durch die 
Seuche eingetretene Wertverminderung geleistet. 
Für anerkannte Zuchtgeflügelbestände ist ein Zu
schlag von 50 v. H.' und für brütendes oder 
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kückenführendes Geflügel sowie für Kücken ein 
Zuschlag von 100 v. H. zu den ermittelten Be
trägen zu gewähren. 

26. Der § 68 hat zu lauten: 

,,§ 68. Z u s t ä n d i g k e i t. 

Die Untersuchung und Bestrafung steht hin
Der geQ1eine Wert ist vom Amtstierarzt , nach sichtlich der in den §§ 63 und 64 bezeichneten 

Maßgabe' eines Werttarifes zu ermitteln, der vOqI strafbaren Handlungen den Bezirksverwaltungs
Landeshauptmann nach Anhörung der landwirt- behörden, hinsichtlich der in den §§ 65 bis 67 
schaftlichen Hauptkörperschaft des Landes unter bezeichneten strafbaren Handlungen den Ge
Berücksichtigung der Alters-, Rassen- und son- richten zu. 

stigen preis bestimmenden Merkmale halbj~hrig' Die Vorschriften der §§ 63 und 64 sind nicht 
festzusetzen und in der amtlichen Landeszenung d' T' d G 'cht 

anzuwenden, wenn le at eme von en ef! en 
zu verlautbaren ist." zu verfolgende, strafbare Handlung b!,!gründet/' 

. 22. Die Klammerbemerkung ,,(§§ 51 und 52)" 
im Wortlaute des § 55 hat zu lauten:. ,,(§§ 51, 
52 und 52 a)"; weiters wird die Zitierung der 
~§ 51 und 52 im Wortlaut dieses Paragraphen 
'abgeändert und ergänzt wie folgt: ,,§§ 51, 52 
und 52 a." 

23. Die lit. i des§ 61 hat zu lauten: 

"i) der nach Maßgabe der §§ 17 und 42 ge
währten Prämien." 

27. Der zweite Absatz des § 71 hat zu lauten: 
Soweit für das Strafverf~hren gemäß § 68 

di~' Bezirksverwaltungsbehörden zuständig sind" 
gelten die Bestimmungen des § 17 des Ver~al
tungsstrafgesetzes mit der Maßgabe, d~ß TIere, 
tierische Rohstoffe und Produkte sowIe andere 
Gegenstände, die Träger des Ansteckungsstoffes . 
sein können, für verfalleri erklärt werden können, 
wem immer sie gehören." 

24. Der § 63 hat zu lauten: ,,§ 79. Voll zug s vor s ehr i f t. 

,,§ 63. 1. Wer es unterläßt, eine Anzeige zu Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 

28. Der § 79 hat zu lauten: 

erstatten, die ihm naeh di~sem Bundesgesetze oder das Bundesministerium für Land- und Forstwirt
naeh den auf Grund dle.ses Bundesgesetzes er- schaft, hinsichtlich der Bestimmungen des fünften 
lassenen Anordnungen oblIegt; , Absatzes des § 3 auch das Bundesministerium für 

2. wer als Bürgermeister oder in dessen Ver- Unterricht, hinsichtlich der Bestimmungen des 
tretung bei Ausstellung von Tierpässen oder letzten Absatzes des § 9 auch das Bundesniiniste
Ursprungsbescheinigungen, wenn auch aus Fahr- rium für Handel und WiederaufbalU, hinsichtlich 
lässigkeit, d~e Unwahrheit bezeugt; der Bestimmungen des dritten Absatzes des § 12 

3. wer den Vorschriften der §§ 7 bis einschließ- das Bundesministerium für soziale Ver.waltung 
lieh 15, 25, 32 und 42, lit. abis f, oder den auf und, soweit es sich um AngelegenheIten des 
Grund dieser Paragraphe erlassenen Anordnun- gerichtlichen Strafverfahrens im VIII. Absc:h~itte 
gen oder dieses Bundesgesetzes handelt, das Bundesmmlste-

4. wer den auf Grund dieses Bundesgesetz'es er- rium für Justiz betraut. 
lassenen Anordnungen über Schutzimpfungen zu
widerhandelt, begeht eine Verwaltungsüber
tretung und wird mit Arrest bis zu'sechs Wochen 
oder an Geld bis zu 15'00 S bestraft." 

25. Der§ 64 hat zu lauten.: 

,,§ 64. Wer den sonstigen in diesem Bundes
gesetze enthaltenen oder' auf Grund desselben er
lassenen Anordnungen zuwiderhandelt, begeht 
eine Verwaltungsübertretung und wird, soweit 
das Gesetz nichts anderes bestimmt, mit Arrest 
bis zu drei Monaten oder an Geld bis zu 3000 S 
bestraft. " 

Artikel II. 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirt
schaft, hinsichtlich der Bestimmungen des 
Artikels I, Ziffer 5, auch das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau, hinsichtlich der 
Bestimmungen des Artikels I, Ziffer 6,' zweiter 
Absatz, das Bundesministerium für soziale Ver
waltung und hinsichtlich der Bestimmungen des 
Artikels I, Ziffer 26, soweit es sich um Angelegen
heiten des gerichtlichen Strafverfahrens handelt, 
das Bundesministerium für Justiz betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Bie drohende Gefahr der Einschleppung, :PraX'is solche Gebühren seit .25 Jahren ein
beziehungsweise AuSbreitung von Tier- gehoben werden. Die 'Festsetzung und Ein
seuchen, insbesondere der Maul- und hebung dieser Gebühren soll nunmehr im 
Klauenseuche, der ansteckenden Schweine- "Wege des Tierseuchengesetzes, beziehungs
lähmung, der Geflügelcholera, der Hühner- weise der auf Grund desselben ~rlassenen 
pest und der Wutkrankheit, läßt .es dringenä Anordnungen geregelt und nicht in die Ver
geboten erscheinen, das Tierseucheng.es.etz ordnung über Verwaltungs abgaben ein
'vom Jahre 1909 in einigen Bestimmungen gebaut werden, wenngleich sie sich ihrem 
abzuändern und zu ergänzen, da die in Wesen 'nach als solche darstellen" da die 
diesen enthaltenen Vorschriften zu einer Erstellung 'der bezüglichen Posten im Ver- . 
wirksameri Bekämpfung' dieser Seucill/Il waltungsabgabenbereich zu kompliziert 
nicht mehr ausreichen. :Abgesehen hievon wäre und auch die Einhebung und Ver
sieht der En'twurf auen die Abänderung rechnung dieser Gebühren in dem für Ver
einiger Bestimmungen des alten Tier- wattungsabgaben üblichen Wege hier nicht 
seuchengesetzes vor, die sich aus Zweck- möglich erscheint. 
mäßigkeitsgründen sowi-e aus verfassungs
rechtlichenRücksichten als notwendig dar
stellt. 

Zu den einzelnen Bestimmungen des Ent
wurfes wird erläuternd bemerkt: 

Zu Artikel'. 
Zu Punkt 1. 

Zu Punkt 4. 

Die 'Bezeichnung Tier statt Vieh ent
spricht dem allgemeinen ethiscben Empfin
den und mußte im Hinblick auf die neu in 
Verwendung kommenden Tierp.aßformulare 
auch im Gesetze zum Ausdruck kommen. 

D' B t' rl T' h Zu ·Punkt 6. lese es Immung ues lerseuc en- Vereinfachung, Einbau der landwirt-
gesetzes ist verfassungsrechUich anfec.ht- schaftlichen .Hauptkörperschaft. 
bar und muß daher fallen gelassen werden. 

Zu Punkt 2. 

'Es stehen bereits derzeit vom Bundes
ministerium für Land- und Forstwirts.chaft 
geleitete veterinärmedizinischeBundes
anstalten im Betriebe, wie zum Beispiel die 
Tierseuchenbekämpfungsanstalt in Wien
l\tödling., die Bundesanstalten für ;veterinär
medizinische .Untersuchungen in 'Graz, Linz, 
Salzburg und Innsbruok USW., deren 
gesetzlicher Wirkungsbereich nunmehr 
durch das Tierseuchengesetz geregelt 
'werden sorI, da bisher .die 'Verankerung 
dieser Anstalten in einem Bundesgesetze 
fehlte. 

i 
Zu Punkt 3. 

Der die Einfuhr und die purchfuhr von 
Tieren sowie von tierischen Rohstoffen und 
Produkten regelnde § 4 wurde präziser 
gefaß,t und in diesen die Bestimmung auf
genommen, daß für die Ein- oder Durch
fuhr (iebühren eingehoben werden können. 
'Erne so.lche Bestimmung hat bisher im 
Gesetze gefehlt, obzwar bereits in der 

Zu Punkt 6. 

Durch die Ergänzung des dritten und 
'vierten Absatzes des. § 12 soll vermieden 
werden, daß Viehbesitzer durch das Angebot 
.wertloser Arznei- oder Stärkungsmittel 
geschädigt werden. 

Zu Punkt 7. 

Eine einschneidende Änderung erfährt 
der § 13 .. Während die bisherigen Bestim- . 
rnungen hinsichtlich der Viehbeschau eine 
JJntenicheidung zwisch.en .Schlacht- und 
Stechvieh machen und nur ersteres .all
gemein bes_chaupflichtig war, s'oll diese 
Unterscheidung .in Hinkunft wegfallen und 
dem Grundsatze entsprechend, .daß .alles 
zum menschlichen Genusse bestimmte 
Fleisch auf- seine Unbedenklichkeit geprüft. 
werden soll, auch das Stechvieh dann der 
Beschaupflicht unterworfen sein, -wenn es 
nicht in gewerblichen Schlachtlokalitäten 
geschlachtet wird. Diese FOTderung muß, 
abgesehen davon, daß sie im emi-nente:n 
veterinä-ren und sani-tä-ren Interesse gelegen 

o . 
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ist, auch deshalb gesteIlt werden, weil nach 
den bestehenden Bewirtschaftungsvor
sehriften für Fleisch lind Fett vielfach 
auch aus Hausschlachtungen stammendes 
Fleisch und Fett an Gewerbetreibende 
(Fleischhauer) abgegeben wird, ein solcher 
aber gemäß § 399 Strafgesetzbuch straf
fällig ist, wenn er unbeschautes Fleisch 
feilhält. Im übrigen hat sich die allgemeine 
Fleischbeschau, die durch die reichsrecht
lichen Vorschriften in . österreich vorüber
gehend eingeführt war, in der Praxis ein
gebürgert, und wird auch heute noch in 
einigen Bundesländern gehandhabt. 

Statt Vieh- und Fleischbeschau wurde die 
Bezeichnung "Schlachttier- und Flei'sch
untersuchung" eingeführt, da die frühere 
Bezeichnung insofern unzutreffend war, als 
sowohl die Tiere vor der Schlachtung alS
auch das Fleisch nach der Schlachtung 
nicht nur beschaut, sondern vielmehr ein
gehend untersucht werden muß. Hiezu wird 
bemerkt, daß geplant ist, die geltende Vieh
und Fleischbeschauordnung in absehbarer 
Zeit den neuzeitlichen Erfordernissen anzu
passen. 

Zu Punkt 8. 

Im § 16 wurde der Bläschenausschlag der 
Ril1der als anzeigepflichtige Tierseuche 
gestrichen, da Vorkehrungen zur Be
kämpfung dieser Seuche in dem Bundes
gesetze über die Bekämpfung der 
ansteckenden Geschlechtskrankheiten der 
Rinder (Deckseuchengesetz) getroffen 
wurden. 

~W ei ters wurde die ans teckende Schweine
lähmung, deren Ausbreitung im Bundes
gebiete bereits einen bedrohlichen Umfang 
angenommen hat, als anzeigepflichtige 
Tierseuche in diesen Paragraph auf
genommen und durch die Weglassung der 
Klammern bei dem Worte Schweineseuche 
deutlicher zum Ausdrucke gebracht, daß es 
sich bei dieser um eine eig~ene, nicht mit 
der Schweinepest identische Tierseuche 
handelt. 

Schließlich wurde noch die Bezeichnung 
"Hühnerpest" in "Geflügelpest" geändert, 
weil diese Seuche nicht nur die Hühner
arten, sondern auch anderes Geflügel 
befällt. 

Zu Punkt 9. 

Die Neufassung des zweiten Absatzes 
des § 17 bezweckt, bei sich ergebenden 
Straf- oder Vergütungs fällen (§ 53 des 
Gesetzes) den Versuch einer mißbräuch
lichen Verantwortung auszuschließen. 

Der letzte Absatz des § 17 bedeutet eine 
nicht vertretbare Härte und soll daher ent
fallen. 

Zu Punkt 10. 

menschlichen Krankheiten (Krankenhäuser, 
klinische Untersuchungsanstalten und der
gleichen) bei Tierseuchenversuchs
anstalten und Anstalten zur Herstellung. 
von Tierimpfstoffen trotz rigorosester An
wendung aller Sicherungsvorkehrungen 
insofern immer ein gewisses G efahren
moment gegeben ist, als mit der MögliCh
keit gerechnet werden muß, daß zum Bei
spiel infizierter Dünger, Schüttstroh und 
dergleichen durch stürme, nestbauende 
Vögel, aber auch Infektionsstoffe selbst 
durch Ratten oder. kriechende Inselften von 
den zur Untersuchung oder Impfstoff
gewinnung gehaltenen seuchenkranken 
Tieren, von Kadavern und Abfällen nach 
außen getragen und so Krankheitskeime 
auf außerhalb lebende Haustiere über
tragen werden können. Die im § 25 a vor
gesehene Maßnahme dient dem Schutze 
der Allgemeinheit und es werden daher 
auch die 'Kosten derselben und der allenfalls 
lliedurch eintretenden Impfschäden vom. 
Bunde getragen. 

Zu Punkt 11. 

N eben der Tötung seuchenkranker und 
verdächtiger Tiere sowie der Hofsperre bei 
dem Auftreten der Maul- und Klauenseuche 
kommt als wichtige Maßnahme zur Be
kämpfung und Abwehr dieser Seuche die 
Schutzimpfung in Betracht. Bisher fehlte 
im Tierseuchengesetze eine Bestimmung, 
daß die Schutzimpfung behördlich angeord
net werden kann. Es soll daher nunmehr 
eine solche Bestimmung in das Gesetz ein
gebaut werden. Die Kosten für diese 
[mpfungen und den Ersatz der sich allen
falls ergebenden Impfschäden 'trägt der 
Bund. 

Zu Punkt 12. 

Die Bekämpfung des Bläschenaus-
schlages der Rinder erfolgt, wie bereits 
gesagt, im :Wege des Deckseuchengesetzes. 

Zu Punkt 13. 

Eingehende wissenschaftliche Forschun
gen und Erfahrungen in anderen Ländern 
(Ungarn) haben ergeben, daß das Fleisch 
von mit virus fixe zur Gewinnung von mit 
Wutschutzimpfstoff geimpften Tieren (es 
kommen hier hauptsächlich Pferde und 
Schafe, und zwar in ganz beträchtlicher 
Zahl in Betracht) nach entsprechender 
Zubereitung zum Genusse für Menschen 
und Tiere geeignet ist. Auch der Oberste 
Sanitätsrat hat nach eingehender Prüfung 
gegen die Ver\yendung solchen Fleisches 
zum Genusse unter gewissen Voraus
setzungen, die in der Durchführungsver
ordnung festgelegt werden, keine Bedenken 
erhoben. 

Der besondere Cllarakter der Tierseuchen Zu Punkt 14. 
bringt es mit sich, daß - anders wie bei Die Einfügung der lif. g in den ersten 
ähnlicben Instituten auf dem Gebiete der Absatz des § 42 soll die Möglichkeit bieten, 
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eine Schranke gegen die Ausbreitung, 
beziehungsweise Einschleppung der bedroh
lich um sich greifenden Wutkrankheit zu 
errichten. Durch diese Bestimmung ist die 
Möglichkeit geboten, bei Auftreten eines 
Seuchenherdes im Inlande durch Schutz
impfung aller Hunde in einem bestimmten 
Umkreise um den Seuchenherjl einen 
Schutzgürtel zu schaffen, noch mehr gilt 
dies aber für die Errichtung eines Schutz
streifens entlang der Bundesgrenze, wenn 
die Gefahr der Einschleppung der Wut
krankheit aus einem Nachbarlande durch 
streunende Hunde, Katzen oder Wild 
besteht. Solche Schutzimpfungen wurden 
l,ereits in Ungarn erprobt und durchgeführt 
und haben in diesem Lande einen Rückgang 
der Wutfälle bis zu 100 Prozent sowohl bei 
Tieren als auch bei Menschen bewirkt. Die 
Erprobung und Erzeugung eines wirk
samen Impfstoffes ist im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für soziale Ver
waltung angebahnt. 

Eine eminente Gefahr für die Aus
IJreitung der Wutkrankheit bilden 'die 
Füchse und Dachse, die, besonders in den 
Grenzgebieten, zum großen Teile ver
seucht sind. Um Gie Ausrottung dieser 
kranken und verdächtigen Tiere zu fördern, 
sollen für die Tötung derselben Prämien 
gewährt werden, für welche der Bundes
schatz aufkommt. 

. Zu Punkt 15 . . 

Schweineseuche ist eine spezielle Tier
seuche und es ist daher odieses Wort nicht 
in Klammer zusetzen. 

Zu Punkt 16, 17 und 18. 

§ 43 a enthält die Bestimmungen zur 
Bekämpfung der als anzeigepflichtige Tier
seuche neu aufgenommenen. ansteckenden 
Schweinelähmung. 

Die Bestimmungen zur Bekämpfung der 
Geflügelcholera und der Geflügelpest (§ 45 
und 45 a) wurden neu gefaßt und ent
sprechend den neueren Erfahrungen auf 
dem Gebiete der Veterinärmedizin erweitert. 

Zu Punkt 19, 20 und 21. 

Die Bestimmungen über die Ent
schädigung für Viehverluste mußten d~rch 
die Aufnahme der ansteckenden Schweme
lähmung in das Gesetz ergänzt werden und 
es wurde auch eine Vergütung für über 
behördliche Anordnung getötetes Geflügel 
festgesetzt, die bisher im Gesetze fehlte. 

Hiebei wird hervorgehoben, daß die Ent-· 
schädigungsbeträge für Viehverluste anläß
lieh der ansteckenden Schweinelähmung in 
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einem Ausmaße festgesetzt wurden, daß sie 
nicht nur als Beihilfen, sondern als volle 
Entschädigung angesehen werden können. 

Zu Punkt 22 und 23. 

Die Aufnahme dieser Bestimmungen war 
notwendig, um das alte Tierseuchengesetz 
textlich an die neuen Best.immungen anzu-. 
passen. 

Zu Punkt 24, 25, 26 und 27. 

Die Strafbestimmungen mußten den seit 
dem Jahre 1909 auf dem Gebiete des 
gerichtlichen und· des verwaltungsrecht
lichen Strafrecht.es geänderten Rechtsvor
schriften angepaßt werden. 

Hiebei ist hervorzuheben, daß die nach 
§ 64 strafbaren Handlungen in Hinkunft 
nicht mehr von den Gerichten, sopdern von 
den Verwaltungsbehörden als Verwaltungs
übertretungen bestraft werden sollen. Mag 
die gerichtliche Ahndung bei Einführung 
des Gesetzes am Platze gewesen sein, um 
einer raschen und nachdrücklichen Ein
führung der Bekämpfungs- und Tilgungs
maßnahmen ,bei Tierseuchen zu dienen, so 
ist sie heute, da sich die Bevölkerung be
reits in diese eingewöhnt hat, nicht mehr 
am Platze und soll auf die Fälle beschränkt 
werden, in denen die Verbreitung einer 
Tierse,uche auf Fahrlässigkeit oder bösem 
Vorsatz beruht. 

Zu Punkt 28 . 

Die Abänderung der Vollzugsvorschrift 
des §' 79 ist in der seitens des National
rates erhobenen Forderung begründet, daß 
mit dem Vollzuge von Bundesgesetzen 
grundsätzlich nur ein Bundesministerium 
betraut sein soll, und zwar jenes, das ver
fassungsmäßig zur Handhabung 'jener 
Ressortangelegenlleiten berufen ist, fn .die 
die Materie des bezüglichen Bundesgesetzes 
fällt. Da es sich bei der Tierseuchen. 
bekämpfung in erster Linie um Angelegen
heiten des Veterinärwesens handelt, ist mit 
der Vollziehung das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft zu betrauen, 
außerdem aber auch das Bundesmini
sterium für Justiz, das Bundesministerium 
rür Handel und Wiederaufbau, das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung und das 
Bundesministerium für Unterricht hin
sichtlich jener Gesetzesbestimmungen, 
durch welche Angelegenheiten geregelt 
werden, die verfassungsmäßig in die 
Zuständigkeit dieser Ministerien fallen. 

Zu Artikel 11. 

Hier gilt das zu Artikel I, Punkt 28, 
Gesagte. 
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